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Artikel 1
Welche Leistungen werden im Versiche-
rungsfall erbracht?

1.1 Wird der Versicherte während der Dauer dieser Be-
rufsunfähigkeits-Zusatzversicherung berufsunfähig 
(Artikel 2.1 bis 2.4), so erbringen wir folgende Versi-
cherungsleistungen:

a) Volle Befreiung von der Prämienzahlungspflicht 
für die Hauptversicherung und die eingeschlosse-
nen Zusatzversicherungen (mit Ausnahme der 
Leben Plus Pflegeoption).

b) Zahlung der vereinbarten Berufsunfähigkeitspen-
sion, wenn diese mitversichert ist. Die Pension 
zahlen wir entsprechend der vereinbarten Zah-
lungsweise im Voraus, beginnend mit der Leis-
tungspflicht gemäß 1.3 iVm Artikel 5. 

1.2 Wird der Versicherte während der Dauer dieser Zu-
satzversicherung infolge Pflegebedürftigkeit (Artikel 
2.6 bis 2.9) berufsunfähig, erbringen wir die in 1.1 be-
schriebenen Versicherungsleistungen, unabhängig 
vom Grad der Berufsunfähigkeit.

1.3 Der Anspruch auf Versicherungsleistungen aus der 
Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung beginnt mit 
dem der Anzeige folgenden Monatsersten. Die An-
zeige hat schriftlich zu erfolgen.

Wird uns nachgewiesen, dass die Berufsunfähigkeit 
bereits durchgehend 12 Monate vor der Anzeige be-
stand, erbringen wir für diesen Zeitraum ebenfalls die 
Versicherungsleistung, wenn dieser innerhalb der 
Vertragslaufzeit liegt.
Für weiter zurückliegende Zeiträume erbringen wir 
keine Leistung.

1.4 Der Anspruch auf Prämienbefreiung und Pension aus 
der Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung erlischt, 
wenn die Voraussetzungen für Berufsunfähigkeit bzw. 
Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit aus Arti-
kel 2 nicht mehr erfüllt sind, wenn der Versicherte 
stirbt oder mit Ablauf der vertraglichen Leistungsdau-
er.

1.5 Wird die Berufsunfähigkeit gemäß 1.3 angezeigt, 
müssen Sie bis zur Entscheidung über die Leistungs-
pflicht die Prämien in voller Höhe weiter entrichten. 
Wir werden diese jedoch bei Anerkennung der Leis-
tungspflicht zurückzahlen. Wir sind auf Ihren Wunsch 
hin bereit, die in diesem Zeitraum fälligen Prämien 
(zinslos) bis zur endgültigen Entscheidung über die 
Leistungspflicht, höchstens jedoch für einen Zeitraum 
von fünf Jahren, zu stunden. Die gestundeten Prä-
mien können durch eine Vertragsänderung oder 
durch eine Verrechnung mit dem Guthaben getilgt 
werden. Sollte dies nicht möglich sein, können Sie die 
gestundeten Prämien in einem Zeitraum von bis zu 
12 Monaten in Raten zusammen mit den laufenden 
Prämien nachzahlen.
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Artikel 2
Unter welchen Bedingungen wird eine Leis-
tung erbracht?

2.1 Berufsunfähigkeit liegt vor, wenn der Versicherte
infolge Krankheit, Körperverletzung oder mehr als al-
tersentsprechendem Kräfteverfall voraussichtlich 
mindestens 6 Monate ununterbrochen zu mindestens 
50 % außerstande ist, seine zuletzt (unter Berück-
sichtigung von 2.2) ausgeübte berufliche Tätigkeit (so 
wie sie ohne gesundheitliche Beeinträchtigung aus-
gestaltet war) ausüben zu können. Die Krankheit, die 
Körperverletzung oder der Kräfteverfall sind ärztlich 
nachzuweisen.
Wenn der Versicherte während der Berufsunfähigkeit 
eine andere seiner Ausbildung und Erfahrung sowie 
seiner bisherigen Lebensstellung entsprechende be-
rufliche Tätigkeit ausübt, so liegt keine Leistungs-
pflicht im Sinne dieser Bedingungen vor. Eine berufli-
che Tätigkeit entspricht nicht der bisherigen Lebens-
stellung, wenn sie deutlich geringere Kenntnisse und 
Fähigkeiten erfordert und auch hinsichtlich Vergütung 
und Wertschätzung spürbar unter das Niveau des bis-
lang ausgeübten Berufs absinkt. Bei einem geringe-
ren Grad der Berufsunfähigkeit als 50 % besteht kein 
Anspruch auf eine Versicherungsleistung.

2.2 Hat der Versicherte seinen Beruf innerhalb von 12 
Monaten vor Eintritt der Berufsunfähigkeit gewech-
selt, ist für die Leistungspflicht die Berufsunfähigkeit 
in jeder beruflichen Tätigkeit innerhalb dieser Frist 
nachzuweisen.

2.3 Für Selbständige / Betriebsinhaber oder diesen Per-
sonen hinsichtlich ihrer Direktionsbefugnisse in einem 
Betrieb gleich gestellten Arbeitnehmer ist für die An-
erkennung der Berufsunfähigkeit zusätzlich zu 2.1 
Voraussetzung, dass auch nach einer wirtschaftlich 
angemessenen und zumutbaren Umorganisation des 
Arbeitsplatzes keine Betätigungsmöglichkeit mehr 
verbleibt, die ihrer Ausbildung, Erfahrung und ihrer 
bisherigen Lebensstellung entspricht.

2.4 Ist der Versicherte sechs Monate ununterbrochen 
infolge Krankheit, Körperverletzung oder Kräftever-
falls, die ärztlich nachzuweisen sind, zu mindestens 
50 % außerstande gewesen, seinen Beruf auszu-
üben, so gilt die Fortdauer dieses Zustandes als Be-
rufsunfähigkeit, die Leistungspflicht im Sinne dieser 
Bedingungen auslöst, es sei denn, er übt eine andere 
seiner Ausbildung und Erfahrung und seiner bisheri-
gen Lebensstellung entsprechende berufliche Tätig-
keit aus. 2.2 gilt entsprechend.

2.5 Scheidet der Versicherte aus dem Berufsleben aus 
und werden später Leistungen wegen Berufsunfähig-
keit beantragt, so kommt es bei der Anwendung von
2.1 und 2.4 darauf an, dass der Versicherte außer-
stande ist, eine Tätigkeit auszuüben, die aufgrund 
seiner Ausbildung und Erfahrung ausgeübt werden 
kann und seiner bisherigen Lebensstellung entspricht.

2.6 Pflegebedürftigkeit liegt vor, wenn der Versicherte 
infolge Krankheit, Körperverletzung oder mehr als al-
tersentsprechendem Kräfteverfalls so hilflos ist, dass 
er für mehr als sechs Monate die in 2.8 genannten 
gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Ver-

richtungen des täglichen Lebens in erheblichem Um
fang (gem. 2.9) täglich der Hilfe einer anderen Person 
bedarf. Die Pflegebedürftigkeit ist ärztlich nachzuwei-
sen.

2.7 Ist der Versicherte sechs Monate ununterbrochen 
pflegebedürftig im Sinne diese Bedingungen gewe-
sen und deswegen täglich gepflegt worden, so gilt 
dieser Zustand von Anfang an als Berufsunfähigkeit 
im Sinne dieser Bedingungen.

2.8 Bewertungsmaßstab für die Einstufung des Pflege-
falls sind Art und Umfang der täglichen persönlichen 
Hilfe.

Dabei wird die folgende Punktetabelle angewandt:
Der Versicherte benötigt Hilfe:
– bei der täglichen Körperpflege               1 Punkt
– bei der Zubereitung einer abwechslungsreichen 
   Hausmannskost                                     1 Punkt
– bei der Einnahme der vorbereiteten Mahlzeiten
                                                                  1 Punkt
– bei der Verrichtung der Notdurft            1 Punkt
– beim An- und Auskleiden                       1 Punkt.

2.9 Der Pflegefall wird nach der Anzahl der Punkte gem.
2.8 eingestuft. Wir leisten bei Hilfebedürftigkeit in er-
heblichem Umfang, das sind 2 oder mehr Punkte.

2.10 Unabhängig von der Bewertung nach 2.8 liegt die 
Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit vor, 
wenn der Versicherte wegen einer seelischen Er-
krankung oder geistigen Behinderung der Aufsicht 
und damit ständigen Bereitschaft von Pflegepersonal 
bedarf. Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit 
liegt unabhängig von der Bewertung nach 2.8 auch
vor, wenn der Versicherte dauernd bettlägerig ist und 
nicht ohne Hilfe einer anderen Person aufstehen 
kann oder wenn der Versicherte der Bewahrung be-
darf. Bewahrung liegt vor, wenn eine seelisch oder 
geistig behinderte Person einer äußeren, stets ge-
genwärtigen Einwirkung durch bereitstehende Auf-
sichtspersonen bedarf, um sich selbst oder Dritte 
nicht zu gefährden.

2.11 Vorübergehende akute Erkrankungen führen zu kei-
ner höheren Einstufung. Vorübergehende Besserun-
gen bleiben ebenfalls unberücksichtigt. Eine Erkran-
kung oder Besserung gilt dann nicht als vorüberge-
hend, wenn sie nach drei Monaten noch anhält.

Artikel 3
Wie umfassend ist Ihr Versicherungs-
schutz?

3.1 Grundsätzlich besteht unsere Leistungspflicht unab-
hängig davon, wie es zu der Berufsunfähigkeit ge-
kommen ist.

3.2 Wir leisten jedoch nicht, wenn die Berufsunfähigkeit 
verursacht ist:

a) unmittelbar oder mittelbar durch Kriegsereignisse 
oder durch innere Unruhen, sofern der Versicher-
te auf Seiten der Unruhestifter teilgenommen hat.

Für Angehörige des österreichischen Bundeshee-
res oder anderer staatlich organisierter Krisen
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einsatzkräfte wie z.B. der Polizei ist die unmittel-
bar oder mittelbar durch die Teilnahme an manda-
tierten Missionen der Vereinten Nationen, Einsät-
zen im Rahmen von Bündnisverpflichtungen oder 
Einsätzen unter Führung überstaatlicher Instituti-
onen und Einrichtungen sowie Auslandseinsätzen 
unter nationaler Verantwortung mit vergleichba-
rem Gefährdungspotential verursachte Berufsun-
fähigkeit, vorbehaltlich einer anderweitigen aus-
drücklichen schriftlichen Vereinbarung, nicht mit-
versichert. Die Verwendung für humanitäre Hilfs-
dienste und Hilfeleistungen im Ausland ist in der 
Leistungspflicht enthalten, sofern die versicherte 
Person dabei nicht in bewaffnete Unternehmun-
gen einbezogen ist.

b) durch vorsätzliche Ausführung oder den strafba-
ren Versuch eines Verbrechens oder Vergehens 
durch die versicherte Person.

c) durch absichtliche Herbeiführung von Krankheit 
oder Kräfteverfall, absichtliche Selbstverletzung 
oder versuchte Selbsttötung. Wenn uns jedoch 
nachgewiesen wird, dass diese Handlungen in ei-
nem die freie Willensbestimmung ausschließen-
den Zustand krankhafter Störung der Geistestä-
tigkeit begangen worden sind, werden wir leisten.

d) durch eine widerrechtliche Handlung, mit der Sie 
als Versicherungsnehmer oder der Begünstigte 
vorsätzlich die Berufsunfähigkeit der versicherten 
Person herbeigeführt haben bzw. hat.

Artikel 4
Welche Regelungen gelten bezüglich An-
zeige, Nachweis des Versicherungsfalles, 
Leistungserhöhung und Schadensminde-
rung?

4.1 Zum Nachweis des Versicherungsfalls sind uns un-
verzüglich nach Beantragung von Leistungen auf 
Kosten des Ansprucherhebenden folgende Unterla-
gen zu übermitteln:

a) eine Darstellung der Ursache für den Eintritt der 
Berufsunfähigkeit;

b) ausführliche Berichte der Ärzte, die den Versicher-
ten gegenwärtig behandeln bzw. behandelt oder 
untersucht haben, über Ursache, Beginn, Art, Ver-
lauf und voraussichtliche Dauer des Leidens und 
über den Umfang der Auswirkungen auf die Be-
rufsfähigkeit bzw. die Pflegebedürftigkeit;

c) Unterlagen über den Beruf des Versicherten, seine 
Stellung und Tätigkeit zum Zeitpunkt des Eintritts 
der Berufsunfähigkeit sowie über die eingetretenen 
Veränderungen;

d) bei Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit 
zusätzlich eine Bescheinigung der Person oder 
der Einrichtung, die mit der Pflege betraut ist, über 
Art und Umfang der Pflege.

4.2 Wir können außerdem – dann allerdings auf unsere 
Kosten – weitere ärztliche Untersuchungen durch von 
uns beauftragte Ärzte, berufskundliche Gutachten
sowie notwendige Nachweise – auch über die wirt-
schaftlichen Verhältnisse und ihre Veränderungen –
verlangen, insbesondere zusätzliche Auskünfte und 
Aufklärungen.

Der Versicherte hat Ärzte, Krankenhäuser und sons-
tige Krankenanstalten sowie Pflegeheime, bei denen 
er in Behandlung oder Pflege war oder sein wird, so-
wie Pflegepersonen, andere Personenversicherer und 
Behörden zu ermächtigen, uns auf Verlangen Aus-
kunft zu erteilen.

Artikel 5
Wie erfolgt die Erklärung über die Leis-
tungspflicht?

5.1 Nach Prüfung der uns übermittelten sowie der von 
uns beigezogenen Unterlagen erklären wir, ob und für 
welchen Zeitraum wir eine Leistungspflicht anerken-
nen. Grundsätzlich erfolgt die Entscheidung über un-
sere Leistungspflicht ohne zeitliche Befristung. Die
ein- oder mehrmalige Befristung unseres Leistungs-
anerkenntnisses ist zulässig.

5.2 Die Prüfung, ob der Versicherte eine andere Tätigkeit 
im Sinne des Artikel 2 ausübt, können wir bei zeitlich 
befristeten Leistungsanerkenntnissen zurückstellen 
und zu einem späteren Zeitpunkt nachholen.

5.3 Während der Prüfung Ihres Anspruchs auf Leistung 
aus der Berufsunfähigkeitszusatzversicherung wer-
den wir Sie jeweils innerhalb einer Frist von 4 Wo-
chen nach Eingang von Unterlagen über erforderliche 
weitere Prüfungsschritte bzw. fehlende Unterlagen in-
formieren. Liegen uns alle für unsere Leistungsent-
scheidung erforderlichen Unterlagen gemäß Artikel 4 
vor, so entscheiden wir so rasch wie möglich, spätes-
tens jedoch 6 Monate nach Anzeigen des Eintritts der 
Berufsunfähigkeit, ob wir eine Leistungspflicht aner-
kennen.

Artikel 6
Was gilt bei Meinungsverschiedenheiten?

6.1 Wenn derjenige, der den Anspruch auf die Versiche-
rungsleistung geltend macht, mit unserer Leistungs-
entscheidung (Artikel 5) nicht einverstanden ist, kann 
er ihn innerhalb von zwölf Monaten nach Zugang un-
serer Entscheidung gerichtlich geltend machen.

6.2 Lässt der Ansprucherhebende die Zwölfmonatsfrist 
verstreichen, ohne dass er den Anspruch gerichtlich 
geltend macht, so sind weitergehende Ansprüche, als 
wir sie anerkannt haben, ausgeschlossen. Auf diese 
Rechtsfolge werden wir in unserer Erklärung nach Ar-
tikel 5 besonders hinweisen.

Artikel 7
Was ist hinsichtlich einer Nachprüfung der 
Berufsunfähigkeit zu beachten?

7.1 Nach Anerkennung oder Feststellung unserer Leis-
tungspflicht sind wir berechtigt, das Fortbestehen der 
Berufsunfähigkeit im Sinne von Artikel 2 oder die 
Pflegebedürftigkeit des Versicherten nachzuprüfen; 
insbesondere können wir erneut prüfen, ob der Versi-
cherte unter Berücksichtigung von neu erworbenen 
beruflichen Fähigkeiten hinsichtlich einer Tätigkeit, 
die sie konkret ausübt, noch berufsunfähig ist.

7.2 Zur Nachprüfung können wir auf unsere Kosten je-
derzeit sachdienliche Auskünfte und einmal jährlich 
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umfassende Untersuchungen des Versicherten durch 
von uns zu beauftragende Ärzte verlangen. Artikel 
4.2 gilt entsprechend.

7.3 Nach Anerkennung oder Feststellung unserer 
Leistungspflicht ist der Versicherte verpflichtet, 
uns eine Minderung der Berufsunfähigkeit oder 
der Pflegebedürftigkeit sowie die Wiederaufnah-
me bzw. Änderung der beruflichen Tätigkeit un-
verzüglich mitzuteilen.
Erfolgt diese Mitteilung verspätet, sind die zu Un-
recht erbrachten Leistungen zurückzuzahlen.

7.4 Ist die Berufsunfähigkeit weggefallen oder hat sich ihr 
Grad auf weniger als 50 % vermindert, stellen wir un-
sere Leistungen ein. Die Einstellung teilen wir dem 
Anspruchsberechtigten unter Hinweis auf seine Rech-
te aus Artikel 6 mit; sie wird nicht vor Ablauf eines 
Monats nach Absenden dieser Mitteilung wirksam. Zu 
diesem Zeitpunkt werden auch wieder die Prämien 
fällig.

7.5 Liegt Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit vor 
und hat sich der Umfang des Pflegefalls insoweit ge-
ändert, dass die Voraussetzungen des Artikels 2.9 
nicht mehr gegeben sind, endet unsere Leistungs-
pflicht.
7.4 Satz 2 und 3 gelten entsprechend.

Artikel 8
Welche Regelungen gelten bezüglich eines 
Auslandsaufenthaltes?

8.1 Sofern nichts anderes vereinbart ist, erlischt die Be-
rufsunfähigkeits-Zusatzversicherung mit Ablauf des 
Monats, in dem der Aufenthaltsort des Versicherten
für länger als ununterbrochen 6 Monate außerhalb 
der Mitgliedstaaten der EU gelegen hat. Damit enden 
der Versicherungsschutz und die Prämienzahlungs-
pflicht für die Zusatzversicherung.

Werden die Prämien dennoch in unveränderter Höhe 
weiter entrichtet, so berührt das nicht den Wegfall des 
Versicherungsschutzes aus der Zusatzversicherung; 
in diesem Fall werden die überzahlten Prämien zu-
rückerstattet.

8.2 Sofern der Versicherungsschutz außerhalb der Mit-
gliedstaaten der EU länger als 6 Monate gelten soll, 
werden wir auf Ihren rechtzeitigen Antrag hin prüfen, 
ob und zu welchen Konditionen die Weiterversiche-
rung auch außerhalb der EU-Staaten möglich ist.

8.3 Die ärztlichen Nachweise gemäß Artikel 4 und Artikel 
7 zum Eintritt oder zum Fortbestehen der Berufsun-
fähigkeit müssen von einem innerhalb der Europäi-
schen Union zugelassenen Arzt erstellt werden, so-
fern wir nicht anlässlich einer Leistungsprüfung oder 
der weiteren Nachprüfung im Einzelfall abweichende 
Vereinbarungen mit Ihnen treffen.

Artikel 9
Welche Folgen hat die Verletzung einer 
Anzeige- oder Mitwirkungspflicht?

9.1 Solange eine Mitwirkungspflicht zum Nachweis des 
Versicherungsfalles (Artikel 4, Artikel 7 oder Artikel 

8.3) von Ihnen, dem Versicherten oder dem An-
sprucherhebenden vorsätzlich oder grob fahrlässig 
nicht erfüllt wird, sind wir von der Verpflichtung zur 
Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer 
Mitwirkungspflicht bleiben die Ansprüche aus der 
Versicherung jedoch insoweit bestehen, als die Ver-
letzung ohne Einfluss auf die Feststellung oder den 
Umfang unserer Leistungspflicht ist.

9.2 Wird eine Mitwirkungspflicht zum Nachweis des Ver-
sicherungsfalles (Artikel 4) verspätet erfüllt, sind wir 
für die Dauer von bis zu 3 Jahren rückwirkend ab 
dem Zeitpunkt der Erfüllung dieser Pflicht nach Maß-
gabe dieser Bedingungen zur Leistung verpflichtet. 
Wird eine Mitwirkungspflicht nach Artikel 7 verspätet 
erfüllt, sind wir ab Beginn des laufenden Monats nach 
Maßgabe dieser Bedingungen zur Leistung verpflich-
tet.

Artikel 10
Wie ist die Gewinnbeteiligung geregelt?

10.1 In der aktiven Zeit sind Berufsunfähigkeits-
Zusatzversicherungen während der Prämienzah-
lungsdauer gewinnbeteiligt. Der Gewinnbeteiligung 
für die Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung, die 
sich aus dem Risiko- und Kostenverlauf ergibt, wird 
jährlich in Form einer Bonusgutschrift auf die Brut-
toprämie Rechnung getragen. Die Bonusgutschrift 
gilt für das jeweils laufende Versicherungsjahr und 
ist für künftige Jahre nicht garantiert.

10.2 Während der Berufsunfähigkeit werden fällige Be-
rufsunfähigkeitspensionen im Gewinnverband C er-
fasst. Wird eine Berufsunfähigkeitspension gezahlt, 
werden jährliche Gewinnanteile aus Überverzinsung 
jeweils zu Beginn eines Versicherungsjahres zuge-
teilt, erstmals, nachdem die Berufsunfähigkeitspen-
sion für ein volles Versicherungsjahr geleistet wur-
de. Die Zuteilung erfolgt im Verhältnis zu der am 
Ende des jeweils abgelaufenen Versicherungsjah-
res vorhandenen Deckungsrückstellung der gesam-
ten Berufsunfähigkeitspension. Aus den Zuteilun-
gen werden jeweils sofort beginnende zusätzliche 
Berufsunfähigkeitspensionen gebildet.

Artikel 11
Wie ist das Verhältnis zur Hauptversiche-
rung geregelt?

11.1 Die Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung bildet 
mit der Versicherung, zu der sie abgeschlossen 
wurde (Hauptversicherung), eine Einheit. Sie kann 
ohne die Hauptversicherung nicht fortgesetzt wer-
den. Wenn der Versicherungsschutz aus der 
Hauptversicherung erlischt, so erlischt auch die Zu-
satzversicherung.

11.2 Die Versicherungsdauer der Berufsunfähigkeits-
Zusatzversicherung kann längstens bis zum Ende 
der Prämienzahlungsdauer der Hauptversicherung
reichen, endet jedoch spätestens mit Erreichen des 
66. Lebensjahres des Versicherten. Die Prämien-
zahlungsdauer der Berufsunfähigkeits-
Zusatzversicherung endet mit Ablauf der Versiche-
rungsdauer der Berufsunfähigkeits-
Zusatzversicherung.



Generali Versicherung AG, Aktiengesellschaft mit Sitz in Wien, Firmenbuch HG Wien: FN 38641a, UID-Nr. ATU 36872407, DVR-Nr: 0603589, http://www.generali.at/.
Die Gesellschaft gehört zur Unternehmensgruppe der Assicurazioni Generali S.p.A., Triest, eingetragen im Versicherungsgruppenregister der ISVAP unter der Nummer 
026.

Seite 6

11.3 Sie können eine prämienpflichtige Berufsunfähig-
keits-Zusatzversicherung auch für sich allein kündi-
gen. 

11.4 Ist unsere Leistungspflicht aus der Berufsunfähig-
keits-Zusatzversicherung anerkannt oder festge-
stellt, so berechnen wir die Leistungen aus der 
Hauptversicherung so, als ob Sie die vereinbarten 
Prämien weitergezahlt hätten. Ist in Ihrem Vertrag 
eine Prämiendynamik eingeschlossen, werden die 
in dieser Klausel vorgesehenen Erhöhungen ohne 
weitere Prämienzahlung durchgeführt. Eine laufen-
de Berufsunfähigkeitspension wird gem. Artikel 10
erhöht.
Andere Wertsteigerungen werden mit Eintritt der 
Leistungspflicht ausgeschlossen.

11.5 Analog zu den Bestimmungen über die vorvertragli-
che Anzeigepflicht in den Bedingungen für die je-
weilige Hauptversicherung können wir von der Be-
rufsunfähigkeits-Zusatzversicherung binnen drei 
Jahren seit Vertragsabschluss zurücktreten, wenn 
Umstände, die für die Übernahme des Versiche-
rungsschutzes Bedeutung haben, von Ihnen oder 
vom Versicherten schuldhaft unrichtig oder unvoll-
ständig angegeben worden sind.

11.6 Bei einer nicht nur als vorübergehend anzusehen-
den und nicht vorhersehbaren Veränderung des 
Leistungsbedarfs gegenüber den technischen Be-
rechnungsgrundlagen und der daraus berechneten 
Prämie sind wir gemäß § 172 Versicherungsver-
tragsgesetz unter Beachtung der dort näher gere-
gelten Voraussetzungen berechtigt, die Prämie ent-
sprechend den berichtigten Berechnungsgrundla-
gen neu festzusetzen.

11.7 Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes be-
stimmt ist, finden die Bedingungen für die Haupt-
versicherung sinngemäß Anwendung.




